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Medienmitteilung 
 

Stadt Luzern führt wirkungsvolle Energiesparmassnahmen weiter 
 

Die Stadt Luzern hat im Herbst 2022 verschiedene Energiemassnahmen beschlossen mit dem 

Ziel, einen Beitrag gegen eine drohende Energiemangellage im Winter 2022/23 zu leisten. Nach 

Einschätzung des Bundes vom 20. April 2023 ist die Energieversorgungslage inzwischen stabil. 

Die Stadt Luzern hat nun die getroffenen Sparmassnahmen in Verwaltung und Schule überprüft 

und führt verschiedene wirkungsvolle Massnahmen weiter. Insgesamt zieht der Stadtrat eine  

positive Bilanz und dankt der Bevölkerung und den Mitarbeitenden für ihren aktiven Beitrag zum 

Energiesparen. 

 

Das befürchtete Szenario einer Energiemangellage im Winterhalbjahr 2022/23 ist dank Sparmassnah-

men, einer Sensibilisierungskampagne und einem milden Winter nicht eingetreten. Mit dem Auslaufen der 

Heizsaison entschärft sich die Situation zudem. In seiner Lagebeurteilung schätzt der Bund die Stromver-

sorgungslage als derzeit stabil ein und empfiehlt den Kantonen, Städten, Gemeinden und Unternehmen, 

allfällige Anpassungen ihrer freiwilligen Energiesparmassnahmen umzusetzen. 

 

Grosse Einsparungen beim Heizen 

Als eine der Hauptmassnahmen wurden die Raumtemperaturen in Büroräumen und Sitzungszimmern der 

Verwaltung von 21 °C auf 19 °C gesenkt und Geräte bei Nichtgebrauch konsequent ausgeschaltet. Auch 

in den Schulzimmern wurde die Heizleistung reduziert und damit die Raumtemperaturen um 1 °C ge-

senkt, in Räumen von Lehrpersonen um 2 °C. Die Auswertung im Bereich «Heizen» zeigt, dass der 

Stromverbrauch im Stadthaus (teilweise mit Wärmepumpe beheizt) zwischen Anfangs November 2022 

und Ende März 2023 um 100’000 kWh gesenkt werden konnte. Dies entspricht einer Reduktion von  

10 Prozent. Auch bei den Schulen ging der Stromverbrauch im Bereich «Heizen» gegenüber dem Vorjahr 

um durchschnittlich 5 Prozent zurück. 

 

Der Stadtrat hat seine im Herbst 2022 beschlossenen Massnahmen zusammen mit den Fachstellen über-

prüft und zieht eine positive Bilanz. «Der bewusst sparsame Umgang mit Strom sowie insbesondere die 

Reduktion der Raumtemperaturen zeigten in Verwaltung und Schulen eine erfolgreiche Wirkung», bilan-

ziert Stadtrat Adrian Borgula. Der effektive Spareffekt sämtlicher Massnahmen kann jedoch erst im 

Herbst 2023 vollständig ausgewiesen werden, da die Verbrauchserhebung durch die ewl AG nur einmal 

jährlich erfolgt.  
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Achtsamer Umgang 

Die Stadt Luzern will zusammen mit den anderen Schweizer Städten weiterhin eine Vorbildfunktion ausü-

ben. Sie orientierte sich an einer Liste von Massnahmen, welche die Energie- und klimapolitische Kom-

mission des Städteverbandes (EKK) ausarbeitete. «Der Stadtrat dankt der Bevölkerung und den Mitarbei-

tenden von Schule sowie Verwaltung für ihren aktiven Beitrag, mit den Energieressourcen sparsam 

umzugehen», sagt Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula. 

 

Weiterführung bewährter Massnahmen 

Das Thema Energiesparen ist nicht zu Ende. Damit die klima- und energiepolitischen Ziele erreicht wer-

den können, werden verschiedene Massnahmen weitergeführt. Ausserdem sind die Risiken für eine 

Energie-Mangellage im kommenden Herbst und Winter 2023/24 nach wie vor vorhanden. «Deshalb ist es 

wichtig, die Energie weiterhin sorgsam zu verwenden und nachhaltig mit den Ressourcen umzugehen», 

erinnert Stadtrat Adrian Borgula.  

 

Der Stadtrat hat beschlossen, folgende Massnahmen weiterzuführen: 

 

 Die Senkung der Raumtemperaturen brachte ein grosses Einsparpotenzial. Der Stadtrat hat deshalb 

entschieden, die Raumtemperatur während der Heizperiode in der Verwaltung und der Schule dauer-

haft um 1°C auf 20°C zu senken. 

 Geräte und Anlagen wie Computer, Monitore und Drucker sollen weiterhin ausserhalb der Arbeitszei-

ten komplett ausgeschaltet werden – bisher wurden sie in den Standby-Modus geschaltet. 

 Drucken und Kopieren von Dokumenten auf Papier nur wenn nötig und soll wenn möglich immer  

2-seitig erfolgen. 

 

Beleuchtung von historischen Gebäuden 

Die öffentlichen und historischen Gebäude in der Stadt Luzern wurden seit Mitte Oktober 2022 nicht mehr 

beleuchtet. Damit orientierte sich Luzern an der Massnahmenliste des Schweizerische Städteverbands. 

Mit der helleren Jahreszeit werden nun historische Gebäude wie die Jesuiten- und Hofkirche sowie die 

Museggmauer ab Freitagabend, 5. Mai 2023 beim Eindunkeln bis um 1 Uhr wieder beleuchtet. 
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Massnahmenliste ab 5. Mai 2023 

 

 Massnahme November 2022 bis April 2023 Umsetzung ab 5. Mai 2023 

1 Die Raumtemperaturen wurden wie folgt gesenkt: 

 Büroräume, allgemeine Sitzungszimmer, Schu-

lungsräume und Lehrpersonenzimmer um 2 °C 

auf 19 °C 

 Unterrichtszimmer und Korridore mit Schulbetrieb 

um 1 °C auf 20 °C 

 Senkung der Raumtemperaturen in Ver-

waltung und Schulen in der Regel um 1°C 

auf 20°C. 

 Temperaturen in öffentlichen Gebäuden, 

die nicht beheizt werden (z. B. Garagen, 

Lagerhallen usw.) werden gemäss beste-

hender «Richtlinien Energie und Gebäude-

technik für städtische Liegenschaften» 

dauerhaft maximal gesenkt. 

 

2 Das Warmwasser ist bei den kleinen dezentralen 

Boilern abzuschalten. 

 

Kleinboiler (für Warmwasser) bleiben – wo 

hygienisch vertretbar – abgeschaltet. 

3 Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung werden 

aufgefordert: 

 Fenster und Rollläden nachts und am Wochen-

ende zu schliessen; 

 Monitore, Drucker, Kopierer, Desktops sowie Auf-

bewahrungswagen für Notebooks an den Schu-

len jede Nacht vom Strom zu trennen; 

 die «Richtlinien Energie und Gebäudetechnik für 

städtische Liegenschaften» streng einzuhalten 

und beim Ersatz nur Geräte und Anlagen mit 

höchster Energieeffizienz zu beschaffen und auf 

den Betrieb von elektrischen Heizöfen, Luftbe-

feuchtern, Luftentfeuchtern und mobilen Klimage-

räte zu verzichten; 

 wenn immer möglich die Treppe anstelle des Lifts 

zu benützen; 

 auf Weihnachtsbeleuchtungen zu verzichten. 

 

Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung wer-

den aufgefordert: 

 Fenster und Rollläden nachts und am  

Wochenende zwischen Ende Oktober und 

Ende März zu schliessen; 

 Geräte und Anlagen wie Computer, Moni-

tore, Drucker usw. in allen öffentlichen  

Gebäuden (z. B. Verwaltungsgebäuden, 

Schulen, usw.) ausserhalb der Arbeitszei-

ten vollständig auszuschalten, grosse  

Drucker/Kopierer auch tagsüber bei Nicht-

gebrauch im Stand by-Modus.  

 Drucken/Kopieren von Dokumenten/ 

Dateien auf Papier: Wenn immer möglich 

2-seitig. 

 

4 Die Beleuchtung von öffentlichen und historischen 

Gebäuden wird ausgeschaltet. 

Die Beleuchtung historischer Gebäude wird 

ab Freitagabend, 5. Mai 2023 wieder einge-

schaltet. 

5 Im Rahmen von Bewilligungsverfahren für Veran-

staltungen im öffentlichen Raum haben die Ge-

suchstellenden darzulegen, welche Sparmassnah-

men geprüft und umgesetzt werden. Die 

Bewilligung ist unter dem Vorbehalt allfälliger Ein-

flussnahme bis hin zum Widerruf bei einer Strom-

mangellage zu erteilen. 

Die Bewilligung ist weiterhin unter dem Vor-

behalt allfälliger Einflussnahme bis hin zum 

Widerruf bei einer Strommangellage zu ertei-

len. Die Weiterführung von Auflagen für 

Sparmassnahmen werden aktuell abgeklärt. 

 

6 Senkung der Temperatur um mindestens 4 °C in 

den öffentlichen Verkehrsmitteln 

 

Die vbl wird ermutigt, die Sparmassnahmen 

aus dem Winter 2022/23 auch im Winter 

2023/2024 umzusetzen. 

7 Senkung der Wassertemperatur in öffentlichen 

Schwimmbädern um mindestens 2 °C   

 

Die Hallenbad AG wird ermutigt, die Wasser-

sparkampagne bei den Duschen weiter zu 

führen und vertieft eine Reduktion der maxi-

malen Duschwärme zu überprüfen. 
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8 Weitere ausgewählte stadtnahe Betriebe (gemäss 

beiliegender Beteiligungsliste) sowie ausgewählte 

Organisationen der Wirtschaft sind mit einem 

Schreiben des Stadtpräsidenten über die Massnah-

men der Stadt zu informieren und aufzufordern, 

ihre Mitglieder einzuladen, Energiesparmassnah-

men zu ergreifen.  

Erneute Durchführung des Sensibilisierungs-

schreiben durch den Stadtrat vor Beginn der 

Wintermonate. 

9 Mieterinnen und Mieter von städtischen Liegen-

schaften sind für Energiesparmassnahmen zu  

sensibilisieren. 

Erneute Durchführung vor dem Beginn der 

Wintermonate. 

10 Kommunikationsmassnahmen zur Sensibilisierung 

 

Kommunikation zur Sensibilisierung zum 

sparsamen Verbrauch von Energie weiter-

führen: www.wir-leben-klimaschutz.ch 

 

http://www.wir-leben-klimaschutz.ch/

